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 Beratungsfolge:    Datum:  

 Fachausschuss    

 Fachausschuss    

 Kreisausschuss   23.08.2005 

 Kreistag    

       
Inhalt: 
 
Befristete Einstellung von 24 Mitarbeitern im Amt zur Grundsicherung für Arbeitsuchende 

Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  

 
Haushaltsstelle 

 
Haushaltsjahr 

  
 
Mittel stehen zur Verfügung 

 
 
Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
Deckungsvorschlag: 

 
 
Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

 

 

Mittel sind im Rahmen der Personalkostenplanung veran-
schlagt 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss bestätigt die Einstellung von 24 Mitarbeitern im Amt zur Grundsicherung 
für Arbeitsuchende befristet vom 01.09.2005 bzw. 01.10.2005 bis 31.12.2006. 

zuständiges Referat:       

Personalreferat  Rotraut Reimuth  i. V. Reinhold Klaus   
  Referatsleiterin  Landrat   

       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   

52 Annette Nitschmann 

2. Beigeordnete i. A. Lothar Thiele 

  
 
Beratungsergebnis: 

Kreistag/ 
Ausschuss 

Datum Stimmen Stimm- 
enthaltung 

Einstimmig Lt. Beschluss- 
vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

 (s.beiliegendes Formblatt) 
  Ja Nein     
        

        

        

        

 



 
 
Begründung: 
 
 
Mit Beschluss vom 13.04.2005 (DS-Nr.: 53/2005) wurde durch den Kreistag beschlos-
sen, dass Einstellungen vorab durch den Kreisausschuss zu bestätigen sind. 
 
Mit einem gesonderten Schreiben wurden die Mitglieder des Kreisausschusses vorab 
darüber informiert, dass zur Besetzung der bestätigten Stellen laut Stellenplan im Amt 
zur Grundsicherung für Arbeitsuchende erneut eine öffentliche Ausschreibung erfolgt. 
 
Das Auswahlverfahren ist nunmehr abgeschlossen. Im Ergebnis beabsichtige ich, ins-
gesamt 24 Neueinstellungen vorzunehmen. 
 
Es handelt sich um 
 

• 21 Fallmanager 
•   3 Sachbearbeiter Sozialer Dienst 

 
Die Einstellungen sollen auf der Grundlage des § 14 Abs. 2 des Gesetzes über Teil-
zeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG) vom 
21.12.2000 (BGBl. I S. 1966) in der derzeit gültigen Fassung zunächst befristet bis 
31.12.2006 erfolgen. Unter der Voraussetzungen, dass der Personalbedarf unverän-
dert bleibt, kann anschließend eine weitere Befristung für die Dauer der Bewilligung 
des Optionsmodells bis 31.12.2010 in Aussicht gestellt werden. 
 
Die erforderlichen Personalkosten werden im Rahmen der Personalkostenplanung 
berücksichtigt. 
 


